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Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 

 
 

Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen 
Fördergebiet Friedrich-Ebert-Straße 
Abgrenzung des Fördergebietes nach § 171 b Abs. 1, 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.16.1747 - 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Festlegung des Fördergebietes Friedrich-Ebert-Straße erfolgt nach § 171 b Abs. 1, 2 
Baugesetzbuch. Das Fördergebiet wird entsprechend der Anlagen 2 und 3 parzellenscharf 
abgegrenzt.“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. 
Städtebauförderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen 
Fördergebiet Friedrich-Ebert-Straße 
Abgrenzung des Fördergebietes nach § 171 b Abs. 1, 2 Baugesetzbuch (BauGB), 
 101.16.1747, wird zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
Hendrik Jordan Heidi Woelk 
Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin 




